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für Gemeinbedarf die Schutzbedürftigkeit abzuleiten. Freiflächen von Schulen sind gegenüber 
Verkehrslärm als schutzbedürftig zu bewerten. Der Schutzanspruch bemisst sich in der gängigen 
Praxis an den Orientierungswerten gem. DIN 18005 von 55 dB(A) für Friedhöfe, Kleingartenanlagen 
und Parkanlagen. Als oberer Schwellenwert wird ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) tags empfohlen. 
Bis zu diesem Pegel ist die Kommunikation und Verständlichkeit für Anweisungen von 
Aufsichtspersonen und eine uneingeschränkte Nutzung/Ausübung der Anlagen gegeben. 
Grundsätzlich ist auf wesentlichen Teilen der Flächen ein Beurteilungspegel von 58 dB(A) anzustreben 
um der Aufenthaltsfunktion Rechnung zu tragen. Bei großflächiger Überschreitung des vorgenannten 
Schwellenwertes sollten Maßnahmen zur Minderung der Immissionen geprüft und in die Abwägung 
eingestellt werden. [2] 

Mit Realisierung der Planung ergeben sich Anforderungen an gesunde Arbeits- und Lernverhältnisse 
und die Aufenthaltsqualität auf den Außenflächen. Der relevante Beurteilungszeitraum ist die Tagzeit. 
Eine Nutzung in der Nachtzeit ist für die geplanten Nutzungen nicht zu erwarten. Nach jetzigem 
Kenntnisstand, und basierend auf den vorliegenden Daten, sind schädliche Umwelteinwirkungen zu 
erwarten. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nachvollziehbar zu erläutern und 
gegebenenfalls Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Immissionen zu erarbeiten. Die 
Schutzwürdigkeit der Fläche ist zu definieren und die Orientierungswerte zu sichern.  

Sportanlagen 
In den südlich angrenzenden MI sind schutzwürdige Nutzungen allgemein zulässig. Gem. [3], S. 30 ist 
„u. a. die Errichtung eines Schulgartens, eines Multifunktionsfelds für Fuß-/ Basketball sowie die 
Unterbringung […] benötigter Stellplätze für Fahrzeuge und Fahrräder für die Nutzung einer 
Oberschule möglich. Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ soll im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Sporthalle durch Vereinssport auch für außerschulische Zwecke 
zur Verfügung stehen.“ 

Durch das o. g. Vorhaben sind für die schützenswerten Nutzungen in der Nachbarschaft des 
Plangebiets in erster Linie Immissionen durch Sportanlagen, Stellplatzanlagen und haustechnische 
Anlagen zu erwarten. Eine außerschulische Nutzung durch Sportvereine ist zulässig. 

Der Schulsport ist gem. § 5 Abs. 3 S. 1 der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 
privilegiert. Er unterliegt jedoch gem. § 22 Abs. 1 BImSchG den Betreiberpflichten für nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen. Vermeidbare und schädliche Umwelteinwirkungen sind zu 
vermeiden bzw. nach aktuellem Stand der Technik zu mindern.  Sofern der Sportplatz lediglich für den 
Schulsport genutzt wird, sind die Schallimmissionen dieser Einrichtung von den Anwohnern als 
sozialadäquat hinzunehmen. Dies ist aber im vorliegenden Fall nicht gegeben. Es ist eine 
außerschulische Nutzung vorgesehen. Durch den Betrieb von Sportanlagen werden i.d.R. erhebliche 
Schallimmissionen hervorgerufen, die zu schädlichen Umweltwirkungen beitragen können. Eine 
Nutzung der Innen- und Außensportanlagen, für Sportveranstaltungen und Wettkämpfe am 
Wochenende durch Vereine und Öffentlichkeit wird bislang nicht näher thematisiert bzw. beurteilt. Die 
Immissionen sind auf Grundlage der 18. BImSchV zu erläutern und bewerten. Der Schutzanspruch im 
benachbarten Quartier ist gewahrt, wenn die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV eingehalten 
werden. 
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Mit der Sicherung und Entwicklung des Schulstandortes über einen Bebauungsplan soll der Bereich 
langfristig gesichert werden. Dazu zählt auch eine störungsarme Entwicklung im Zusammenhang mit 
den elementaren Planungsgrundsätzen (Rücksichtnahmegebot, Gebot der Konfliktbewältigung, 
Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot). Ob nähere gutachterliche Betrachtungen erforderlich 
sind hängt u.a. von der Größe der Sportanlage, den Nutzungszeiten und –intensitäten ab. Angaben 
dazu sind in der Begründung zu ergänzen. Durch die zulässige außerschulische Nutzung ist jedoch die 
Erforderlichkeit eines Gutachtens sehr wahrscheinlich. 

Sofern im Plangebiet u.a. auch öffentliche Veranstaltungen (Musik- und Kulturveranstaltungen, 
Versammlungen usw.) vorgesehen sind, fallen diese in den Anwendungsbereich der 
Freizeitlärmrichtlinie des Landes Brandenburg. Je nach Nutzungsintensität und Nutzungszeit der 
Anlagen sind ggf. nähere Betrachtungen erforderlich.  

Zu- und Abfahrtsverkehr/Stellplätze 
Der B-Plan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau einer Oberschule schaffen. 
Mit der Erweiterung ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten. Dieses steht vor allem im 
Zusammenhang mit dem Bringe- und Abholverkehr der Kinder und dem Bedürfnis der Oberschüler 
nach individueller Mobilität mit dem eigenen PKW. Es ergibt sich zudem ein erhöhter Bedarf an 
Stellplätzen.  

Im Zusammenhang mit Sport- und Freizeitveranstaltungen sind auch die Immissionen der Stellplätze 
zu berücksichtigen. „Anlagen des Ruhenden Verkehrs“ (Parkplätze/Stellflächen) sind geeignet 
schädliche Umwelteinwirkungen (Immissionen) z.B. Türenschlagen, Anlassen des Motors, 
Stimmengewirr, An- und Abfahrgeräusche, Verladebetrieb i.S. des § 3 Abs.1 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zu verursachen. Anders als Geräusche des fließenden 
Verkehrs sind Immissionen von Stellflächen ungleichmäßig und teilweise informationshaltig. Daher 
werden sie tendenziell den Anlagengeräuschen und somit der Beurteilung gem. TA Lärm zugeordnet. 
Die Nutzung der Stellplätze für Vereine und Veranstaltungen ggf. auch innerhalb der Ruhe- und 
Nachtzeiten ist gesondert zu bewerten. Die Auswirkungen sind zu erläutern. 

Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes ist auch die Anordnung der Gebäude, Sportanlagen 
und angrenzenden Wohnnutzung zu diskutieren. Eventuell ist die Nutzung des Oberschulgebäudes als 
Riegelbebauung zwischen den Stellplätzen, Sportanlagen und dem Mischgebiet möglich. 
 
3. Fazit 
Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich erheblicher Immissionen. Die Auswirkungen der Planung 
sind im weiteren Verfahren zu ergänzen und plausibel zu beurteilen. Mit der Zweckbestimmung 
„Schule“ der geplanten Gemeinbedarfsfläche bestehen ebenfalls hohe Erwartungen zum Schutz vor 
Lärmbelastungen im Tagzeitraum für die Innenräume und die Außenflächen. Die Emissionen der 
Sport- und Stellplatzanlagen auf das angrenzende Mischgebiet sind plausibel zu beurteilen und ggf. 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Emissionen zu erarbeiten. Ein abschließendes Votum 
das LfU ist er nach Ergänzung der Planungsunterlagen zum Belang des Immissionsschutzes möglich. 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 



 

Immissionsschutz   Seite 5 von 5 
 

Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. 
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Anhang 
  
Gesetzliche Grundlagen - Fundstelle des zitierten Gesetzes 
  
  
LPachtVG 
Landpachtverkehrsgesetz vom 8. November 1985 (BGBl. I S. 2075), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855) 
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

 
Rechtsgrundlage 
 

1. Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 06], S.137), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 24], S.16, ber. [Nr. 40]) 
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22.05.2025 
Ihr Zeichen: / 
Ihr Schreiben vom: 22.04.2025 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes RA 29-1 „Nördlich der Bücker-Werke/ Straße Am 
Flugfeld“ 
hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB 
Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

Östlich des Plangebiets verläuft in circa 22 m Entfernung die Bahnstrecke 6135 Bln Süd-
kreuz - Elsterwerda, Bahn-km 25,170 – 25,219. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / 
Bedingungen und Hinweise zu beachten:   

Aus Sicht der o. g. Konzernunternehmen sind folgende Auflagen, Bedingungen und Hin-
weise zu beachten:  

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, 
Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu ge-
währleisten. 

Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Gelände nicht überplant wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaf-
ten jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verroh-
rungen gerechnet werden muss. 

Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtli-
che Bestimmungen einzuhalten.  

DB AG - DB Immobilien 
Baurecht II 

CR.R O42 
Hammerbrookstraße 44 

20097 Hamburg 
 www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien 

 
 

DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com 
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